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Abfallbehandlung

Dieses Formular muss ausgefüllt, unterzeichnet und der
nebenstehenden Verwaltung übermittelt werden.
Wenn Sie das Online-Formular benutzen, wenn dieses
automatisch der Verwaltung übermittelt.

Weitere Auskünfte:

Öffentlicher Dienst der Wallonie
Direktion der Infrastrukturen zur
Abfallbewirtschaftung
Abteilung Boden und Abfälle

Avenue Prince de Liège, 15
5100 Jambes

Aubry COLLIGNON : 081/33 63 97

Sekretariat : 081/33 65 58

agrement.dechets@spw.wallonie.be

Deklaration von Abfällen aus Garagen und Karosserien

Gegenstand des Antrags
Die Autowerkstätten und Karosseriebetriebe sind verpflichtet, alle sechs Monate der Direktion der Infrastrukturen zur
Abfallbewirtschaftung eine Erklärung zu übermitteln über die gefährlichen Abfälle und Altreifen, deren Sammlung sie veranlasst haben,
oder die noch in ihrem Besitz sind.
Bei der Erklärung handelt es sich um eine gesetzliche Verpflichtung, die dazu dient, die Verwaltung über die Natur, die Menge und
den Bestimmungsort der gefährlichen Abfälle in Kenntnis zu setzen, um die Rückverfolgbarkeit dieser Abfall-Flüsse zu gewährleisten.
Diese Erklärung muss alle 6 Monate ausgefüllt werden:
● Die den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni betreffende Erklärung muss spätestens am 10. August eingereicht werden.
● Die den Zeitraum vom 1. Juli bis zum 31. Dezember betreffende Erklärung muss spätestens am 10. Februar des folgenden Jahres

eingereicht werden.
Als erklärungspflichtige Abfälle gelten Reifen und gefährliche Abfälle (Battreien, Motoröle, Ölfilter, Kühlflüssigkeiten, Kohlenwasserstoff
enthaltende Mischungen, Lösungsmittel, organische Lösungsmittel enthaltende Farbreste, usw.).
Die gesammelten Mengen und der Name des Sammlers müssen für alle Arten von Abfällen angegeben werden. Die noch in der
Niederlassung befindlichen Mengen dieser Abfälle müssen ebenfalls angegeben werden.

Achtung! Wie bereits angegeben muss das Formular für das erste Halbjahr zwischen dem 1. Juni und dem 10. August und das Formular

für das zweite Halbjahr zwischen dem 1. Januar und dem 10. Februar eingereicht werden. Das Online-Formular ist außerhalb dieser
Zeiträume nicht verfügbar. Aus diesem Grunde ist es wichtig, die Termine einzuhalten.

Zielpublikum
Die Garagisten und Karrosseriespengler in der Wallonischen Region

Legale Aspekte
Erlass der Wallonischen Regierung vom 3. April 2003 über sämtliche Bedingungen, die für Werkstätten zur Instandhaltung und
Reparatur von Motorfahrzeugen gelten, welche über maximal drei Reparaturgräben oder Hebebrücken verfügen.
Erlass der Wallonischen Regierung vom 3. April 2003 über die sektorbezogenen Bedingungen, die für Werkstätten zur Instandhaltung
und Reparatur von Motorfahrzeugen gelten, die über mehr als drei Reparaturgräben oder Hebebrücken verfügen.
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1. Allgemeine Informationen

Achtung: Ihre Erklärung muss eingegeben werden
● für das erste Halbjahr (Zeitraum vom 01/01 bis 30/06) zwischen dem 01/06 und dem 10/08.
● für das zweite Halbjahr (Zeitraum vom 01/07 bis 31/12) zwischen dem 01/01 und dem 10/02.

Betroffener Zeitraum: Jahr:

Anzahl der Brücken: Anzahl der Gräben:

2. Ihre Angaben
Für wen reichen Sie diese Erklärung ein

Für meinen eigenen Betrieb
Für Rechnung eines anderen Betriebs

2.1. Kontaktdaten des Erklärenden

Unternehmensnummer

. .

Bezeichnung:

2.2. Angaben zu dem von der Erklärung betroffenen Betrieb

Unternehmensnummer

. .

Bezeichnung:

Straße Hausnummer Bfk

Postleitzahl Ort  

Land    

Bitte geben Sie mindestens eine Telefonnummer an.
Telefon Telefon Telefon

E-mail

Hat der Betrieb mehrere Niederlassungen?
Ja

 Nummer der von dieser Erklärung betroffenen Niederlassungseinheit

Nein
Befindet sich die Garage an derselben Adresse wie der Firmensitz?

Ja
Nein

 Straße Hausnummer Bfk

Postleitzahl Ort  
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2.3. Kontaktdaten der Ansprechpartner

2.3.1.Kontaktperson Nr.

Herr
Fr.

Name Vorname

Ist die Adresse eine andere als die der Niederlassung?
Ja

 Straße Hausnummer Bfk

Postleitzahl Ort  

Nein
Bitte geben Sie mindestens eine Telefonnummer an.
Telefon Telefon Telefon

E-mail

2.3.2.Kontaktperson Nr.

Herr
Fr.

Name Vorname

Ist die Adresse eine andere als die der Niederlassung?
Ja

 Straße Hausnummer Bfk

Postleitzahl Ort  

Nein
Bitte geben Sie mindestens eine Telefonnummer an.
Telefon Telefon Telefon

E-mail

3. Gelagerte Abfälle

3.1. Ölabfälle und Abfälle aus flüssigen Brennstoffen

Abfall-Code Einheit (kg, Liter,
Stück)

Gelagerte
Menge

13 01 - Abfälle von Hydraulikölen

 13 01 04 - Chlorierte Hydrauliköle (Emulsionen)
kg
Liter
Stück

 13 01 05 - Nichtchlorierte Hydrauliköle (Emulsionen)
kg
Liter
Stück

 13 01 09 - Chlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis kg
Liter
Stück

 13 01 10 - Nichtchlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis kg
Liter
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Stück
 13 01 11 - Synthetische Hydrauliköle kg

Liter
Stück

 13 01 12 - Biologisch leicht abbaubare Hydrauliköle kg
Liter
Stück

 13 01 13 - Andere Hydrauliköle kg
Liter
Stück

13 02 - Abfälle von Maschinen-, Getriebe- und Schmierölen
 13 02 04 - Chlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf

Mineralölbasis
kg
Liter
Stück

 13 02 05 - Nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf
Mineralölbasis

kg
Liter
Stück

 13 02 06 - Synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle kg
Liter
Stück

 13 02 07 - Biologisch leicht abbaubare Maschinen-, Getriebe- und
Schmieröle

kg
Liter
Stück

 13 02 08 - Andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle kg
Liter
Stück

13 05 - Inhalte von Öl-/Wasserabscheidern
 13 05 01 - Feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern kg

Liter
Stück

 13 05 02 - Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern kg
Liter
Stück

 13 05 03 - Schlämme aus Einlaufschächten kg
Liter
Stück

 13 05 06 - Öle aus Öl-/Wasserabscheidern kg
Liter
Stück

 13 05 07 - Öliges Wasser aus Öl-/Wasserabscheidern kg
Liter
Stück

 13 05 08 - Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/
Wasserabscheidern

kg
Liter
Stück

13 07 - Abfälle aus flüssigen Brennstoffen
 13 07 01 - Heizöl und Diesel kg

Liter
Stück

 13 07 02 - Benzin kg
Liter
Stück

 13 07 03 - Andere Brennstoffe (einschließlich Gemische) kg
Liter
Stück

3.2. Abfälle von organischen Lösungsmitteln, Kühlmitteln und Aerosolen

Abfall-Code Einheit (kg, Liter,
Stück)

Gelagerte
Menge

14 06 - Abfälle aus organischen Lösemitteln, Kühlmitteln sowie Schaum- und Aerosoltreibgasen
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 14 06 01 - Fluorchlorkohlenwasserstoffe, H-FCKW, H-FKW kg
Liter
Stück

 14 06 02 - Andere halogenierte Lösemittel und Lösemittelgemische kg
Liter
Stück

 14 06 03 - Andere Lösemittel und Lösemittelgemische kg
Liter
Stück

 14 06 04 - Schlämme oder feste Abfälle, die halogenierte Lösemittel
enthalten

kg
Liter
Stück

 14 06 05 - Schlämme oder feste Abfälle, die andere Lösemittel enthalten kg
Liter
Stück

3.3. Verpackungen, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung

Abfall-Code Einheit (kg, Liter,
Stück)

Gelagerte
Menge

15 01 - Verpackungen und Verpackungsabfall
 10 10 10 - Verpackungen, die Rückstände gefährlicher oder von derartigen

Rückständen verunreinigten Substanzen enthalten
kg
Liter
Stück

15 02 - Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung
 15 02 02 - Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.),

Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
kg
Liter
Stück

3.4. Sonstige Abfälle

Abfall-Code Einheit (kg, Liter,
Stück)

Gelagerte
Menge

16 01 - Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträger (einschließlich mobiler Maschinen) und Abfälle aus der
Demontage von Altfahrzeugen sowie der Fahrzeugwartung

 16 01 03 - Altreifen kg
Liter
Stück

 16 01 04 - Altfahrzeuge kg
Liter
Stück

 16 01 06 - Altfahrzeuge, die weder Flüssigkeiten noch andere gefährliche
Bestandteile enthalten

kg
Liter
Stück

 16 01 07 - Ölfilter kg
Liter
Stück

 16 01 08 - Quecksilberhaltige Bestandteile kg
Liter
Stück

 16 01 09 - Bestandteile, die PCB enthalten kg
Liter
Stück

 16 01 10 - Explosive Bauteile (z.B. aus Airbags) kg
Liter
Stück

 16 01 11 - Asbesthaltige Bremsbeläge kg
Liter
Stück

 16 01 12 - Bremsbeläge mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 11
fallen

kg
Liter
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Stück
 16 01 13 - Bremsflüssigkeiten kg

Liter
Stück

 16 01 14 - Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten kg
Liter
Stück

 16 01 16 - Flüssiggasbehälter kg
Liter
Stück

16 05 – Gase in Druckbehältern und gebrauchte Chemikalien
  16 05 04 - Gase in Druckbehälter, die gefährliche Substanzen enthalten kg

Liter
Stück

16 06 - Batterien und Akkumulatoren
 16 06 01 - Bleibatterien kg

Liter
Stück

 16 06 02 - Ni-Cd-Batterien kg
Liter
Stück

 16 06 05 - Andere Batterien und Akkumulatoren kg
Liter
Stück

16 08 - Gebrauchte Katalysatoren
 16 08 01 - Gebrauchte Katalysatoren, die Gold, Silber, Rhenium, Rhodium,

Palladium, Iridium oder Platin enthalten (außer 160807)
kg
Liter
Stück

3.5. Sonstige Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind

Haben Sie sonstige Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind?
Ja

 Abfall-Code oder Bezeichnung des Abfalls Einheit
(kg, Liter,
Stück)

Gelagerte Menge  

kg
Liter
Stück

Gelagerte Menge

kg
Liter
Stück

Gelagerte Menge

kg
Liter
Stück

Gelagerte Menge

kg
Liter
Stück

Gelagerte Menge

kg
Liter
Stück

Gelagerte Menge

kg
Liter
Stück

Gelagerte Menge

kg
Liter
Stück

Gelagerte Menge

kg
Liter
Stück

Gelagerte Menge
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kg
Liter
Stück

Gelagerte Menge

kg
Liter
Stück

Gelagerte Menge

Nein
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4. Gesammelte Abfälle
Wurden Abfälle im Laufe der von dieser Erklärung betroffenen Periode gesammelt?

Ja
Nein

4.1.Einsammler

Einsammler

Straße Hausnummer Bfk

Postleitzahl Ort Land

MwSt.

4.1.1.Gesammelte Abfälle

4.1.1.1. Ölabfälle und Abfälle aus flüssigen Brennstoffen

Abfall-Code Einheit (kg, Liter,
Stück)

Angegebene
Menge

13 01 - Abfälle von Hydraulikölen

 13 01 04 - Chlorierte Hydrauliköle (Emulsionen)
kg
Liter
Stück

 13 01 05 - Nichtchlorierte Hydrauliköle (Emulsionen)
kg
Liter
Stück

 13 01 09 - Chlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis kg
Liter
Stück

 13 01 10 - Nichtchlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis kg
Liter
Stück

 13 01 11 - Synthetische Hydrauliköle kg
Liter
Stück

 13 01 12 - Biologisch leicht abbaubare Hydrauliköle kg
Liter
Stück

 13 01 13 - Andere Hydrauliköle kg
Liter
Stück

13 02 - Abfälle von Maschinen-, Getriebe- und Schmierölen
 13 02 04 - Chlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf

Mineralölbasis
kg
Liter
Stück

 13 02 05 - Nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf
Mineralölbasis

kg
Liter
Stück

 13 02 06 - Synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle kg
Liter
Stück

 13 02 07 - Biologisch leicht abbaubare Maschinen-, Getriebe- und
Schmieröle

kg
Liter
Stück

 13 02 08 - Andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle kg
Liter
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Stück
13 05 - Inhalte von Öl-/Wasserabscheidern

 13 05 01 - Feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern kg
Liter
Stück

 13 05 02 - Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern kg
Liter
Stück

 13 05 03 - Schlämme aus Einlaufschächten kg
Liter
Stück

 13 05 06 - Öle aus Öl-/Wasserabscheidern kg
Liter
Stück

 13 05 07 - Öliges Wasser aus Öl-/Wasserabscheidern kg
Liter
Stück

 13 05 08 - Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/
Wasserabscheidern

kg
Liter
Stück

13 07 - Abfälle aus flüssigen Brennstoffen
 13 07 01 - Heizöl und Diesel kg

Liter
Stück

 13 07 02 - Benzin kg
Liter
Stück

 13 07 03 - Andere Brennstoffe (einschließlich Gemische) kg
Liter
Stück

4.1.1.2. Abfälle von organischen Lösungsmitteln, Kühlmitteln und Aerosolen

Abfall-Code Einheit (kg, Liter,
Stück)

Angegebene
Menge

14 06 - Abfälle aus organischen Lösemitteln, Kühlmitteln sowie Schaum- und Aerosoltreibgasen
 14 06 01 - Fluorchlorkohlenwasserstoffe, H-FCKW, H-FKW kg

Liter
Stück

 14 06 02 - Andere halogenierte Lösemittel und Lösemittelgemische kg
Liter
Stück

 14 06 03 - Andere Lösemittel und Lösemittelgemische kg
Liter
Stück

 14 06 04 - Schlämme oder feste Abfälle, die halogenierte Lösemittel
enthalten

kg
Liter
Stück

 14 06 05 - Schlämme oder feste Abfälle, die andere Lösemittel enthalten kg
Liter
Stück

4.1.1.3. Verpackungen, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung

Abfall-Code Einheit (kg, Liter,
Stück)

Angegebene
Menge

15 01 - Verpackungen und Verpackungsabfall
 10 10 10 - Verpackungen, die Rückstände gefährlicher oder von derartigen

Rückständen verunreinigten Substanzen enthalten
kg
Liter
Stück

15 02 - Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung
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 15 02 02 - Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.),
Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

kg
Liter
Stück

4.1.1.4. Sonstige Abfälle

Abfall-Code Einheit (kg, Liter,
Stück)

Angegebene
Menge

16 01 - Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträger (einschließlich mobiler Maschinen) und Abfälle aus der
Demontage von Altfahrzeugen sowie der Fahrzeugwartung

 16 01 03 - Altreifen kg
Liter
Stück

 16 01 04 - Altfahrzeuge kg
Liter
Stück

 16 01 06 - Altfahrzeuge, die weder Flüssigkeiten noch andere gefährliche
Bestandteile enthalten

kg
Liter
Stück

 16 01 07 - Ölfilter kg
Liter
Stück

 16 01 08 - Quecksilberhaltige Bestandteile kg
Liter
Stück

 16 01 09 - Bestandteile, die PCB enthalten kg
Liter
Stück

 16 01 10 - Explosive Bauteile (z.B. aus Airbags) kg
Liter
Stück

 16 01 11 - Asbesthaltige Bremsbeläge kg
Liter
Stück

 16 01 12 - Bremsbeläge mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 11
fallen

kg
Liter
Stück

 16 01 13 - Bremsflüssigkeiten kg
Liter
Stück

 16 01 14 - Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten kg
Liter
Stück

 16 01 16 - Flüssiggasbehälter kg
Liter
Stück

16 05 – Gase in Druckbehältern und gebrauchte Chemikalien
  16 05 04 - Gase in Druckbehälter, die gefährliche Substanzen enthalten kg

Liter
Stück

16 06 - Batterien und Akkumulatoren
 16 06 01 - Bleibatterien kg

Liter
Stück

 16 06 02 - Ni-Cd-Batterien kg
Liter
Stück

 16 06 05 - Andere Batterien und Akkumulatoren kg
Liter
Stück

16 08 - Gebrauchte Katalysatoren
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 16 08 01 - Gebrauchte Katalysatoren, die Gold, Silber, Rhenium, Rhodium,
Palladium, Iridium oder Platin enthalten (außer 160807)

kg
Liter
Stück

4.1.1.5. Sonstige Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind

Haben Sie sonstige Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind?
Ja

 Abfall-Code oder Bezeichnung des Abfalls Einheit
(kg, Liter,
Stück)

Angegebene Menge  

kg
Liter
Stück
kg
Liter
Stück
kg
Liter
Stück
kg
Liter
Stück
kg
Liter
Stück
kg
Liter
Stück
kg
Liter
Stück
kg
Liter
Stück
kg
Liter
Stück
kg
Liter
Stück

Nein

5. Ehrenwörtliche Erklärung

Herr
Fr.

Name Vorname

Funktion

 Ich erkläre an Eides statt, dass die im vorliegenden Dokument angegebenen Auskünfte sachlich richtig und
vollständig sind.
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6. Schutz der Privatsphäre und Beschwerdemöglichkeiten

6.1. Schutz des Privatlebens

Gemäß den Allgemeinen Datenschutzbestimmungen (GDPR) informieren wir Sie darüber, dass:
● die Daten, die Sie durch das Ausfüllen des Formulars angeben, dazu bestimmt sind, die Weiterverfolgung Ihrer Akte

innerhalb des Wallonischen Öffentlichen Dienstes zu gewährleisten;
● diese Daten ausschließlich an den Dienst der wallonischen Regierung übermittelt werden, der für das im Formular

angegebene Verfahren zuständig ist;
● Sie Zugang zu den Sie betreffenden persönlichen Daten, die der Wallonische Öffentliche Dienst besitzt, erhalten,

indem Sie einen Antrag über das Formular "Antrag auf Zugang zu meinen persönlichen Daten" stellen;
● können Sie das Recht auf Berichtigung Ihrer Daten ausüben, indem Sie sich an die Verwaltungen des Öffentlichen

Dienstes der Wallonie wenden, mit denen Sie in Kontakt stehen
● das Recht, Daten zu löschen, die Verarbeitung einzuschränken und der Verarbeitung zu widersprechen, nur in

bestimmten und begrenzten Fällen gegenüber Behörden ausgeübt werden kann. Die Verwaltung des wallonischen
öffentlichen Dienstes, mit dem Sie in Kontakt stehen, wird Sie darüber informieren, ob die Ausübung dieser Rechte
für die betreffende Verarbeitung möglich ist.

6.2. Rechtsmittel

 
Was tun, wenn Sie nach Abschluss des Verfahrens nicht mit der Entscheidung
einverstanden sind?
 
1. Eine interne Beschwerde bei der Verwaltung einreichen.

Wenden Sie sich an die betreffende Verwaltung, um die Gründe darzulegen, warum
Sie nicht einverstanden sind, oder reichen Sie eine entsprechende administrative
Beschwerde ein, wenn diese im Verfahren vorgesehen ist.
 

2. Eine Beschwerde beim Ombudsmann einreichen.
Wenn Sie nach den vorangehenden Schritten bei der Verwaltung noch nicht mit der
Entscheidung einverstanden sind, können Sie eine Beschwerde beim Ombudsmann der
Wallonie und der Föderation Wallonie-Brüssel einreichen.

 

Rue Lucien Namèche, 54 in 5000 Namur

Gebührenfreie Telefonnummer
http://www.le-mediateur.be

 

http://www.le-mediateur.be

